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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ußeri
Mitglieder» der gesczgebende« Räthe der.helvetische« Republik.

Band U. N».

Gesezgebung.
Grosser Rath, ri. December.

(Fortsetzung.)

Hub er fteut sich daß wir hier etwas freudigeres
und wichtigeres hörten als bis jezt, und begehrt Ein-
rükung dieses Briefs ins Protokoll. Dieser Antrag
wird angenommen.

Zimmermann zeigt auf Auffodênmg hin an,
er habe vernommen daß lezthin an den Gränzen des
Frikthals ein Allarm entstand, und als die Franken
sich unter die Waffen begaben, sich die Einwohner
mit ihnen bewafneten um die Gränzen des Vater-
lands zu beschûzen. Bille ter fodert ehrenvolle Mel-
dung dieser wakern Bürger. Bleß und Schlu m p f
wollen noch keinen Beschluß fassen bis man sfficiellen
Bericht über dieses Ereigniß habe. Billeter ziehb
seinen Antrag zurük.

Das Gutachten der Majorität der Eintheilungs-
kommission Helvetiens wird in allen drey helvetischen
Sprachen verlesen. Es ist folgendes:

Bürger Repräsentanten!
Einer der wichtigsten Gegenstände der Gesezgebung

einer der Gegenstande von welchem der richtige, der
jwekmässige und sichere Gang der Regierung, der
Verwaltung so wie derGerechtigkeitspflege am weient-
lichsten abhängt, — welcher auf den dauernden Wohl-
stand des helvetischen Volkes, auf die Ausbildung des
Nationalcharakters für den Geist unsrer neuen Versas-
sung, für die Grundsatze der Einheit der Republik,
den vorzüglichsten und entscheidendsten Einfluß haben
muß, ist die politische Eintheilung Helvetiens.

Aber so wichtig es ist, sd wichtig Ihr es schon im
Zeitpunkt der Gründung unsrer Republik und seither
nnmerfort anerkannt habet, daß eine vernünftige, auf
die Volksmenge, die topographische und ökonomische
Beschaffenheit unsers Vatcriandcs, berechnete Einthei-
lung der helvetischen Republik entworfen werde, eben
so richtig ist hingegen auch, daß diese Arbeit eine der
schwierigsten in der Ausführung werden muß. Hier
pemmen sich Verurcheile dieser heilsamen Anstalt euch

Luzcrn, den 28. December.

gegen, welche mehrere Jahrhunderte Wurzeln geschla-
gen und in dem Föderalismus der alten Verfassungen
reichhaltige Nahrung gefunden haben; engherzige Pri-
vatabsichten und Leidenschaften werden dadurch in Be-
wegung gerathen; die Feinde der neuen Ordnung der
Dinge werden nicht unterlassen, diese'.? Anlaß zu er-
greife», und das Volk zu ihren menschenfeindlichen,
eigennützigen Absichten zu bearbeiten.

Allein durch Schwierigkeiten lassen sich die Stell-
Vertreter einer edlen und freien Nation nicht abschrek-
ken, das wahrhaft gute und nüzliche zu befördern;
wohl aber ist es IhrerKlu gheit, Ihrer Vaterlandliebe
würdig, Bürger Repräsentanten, in gleichem Maaß
der Schwierigkeit des Unternehmens, Torsicht und ei--

neu bedächtlichcn Gang in die Ausführung desselben

zu bringen, Laßt uns jene heilsame Anstalt treffen!,
aber laßt uns auch doppelt vorsichtig übcr den Zeit-
Punkt, die Art und Weise seyn, wenn und wie wir
es thun!

Ihre Commission übcr die Eintheilung Helvetiens,
deren sie aufgetragen, einen vorläufigen Rapport über
die Grundsätze dieser Abtheilung einerseits, sowie an-
derseits über die Art und Weise des Austrittes der
Mitglieder der gesezzeoenden Rache aus diesen Stellen,
einzugeben, ist Ihnen das Resultat ihrer genauen Un-'
tersuchung, vorzüglich übcr zwei Fragen schuldig, von
denen der Entscheid dieses wichtigen Gegenstands ab-
hangt; gemlich

ittns ist eine Verminderung der dicsmahligenAn-
zahl der Kantone nothwendig?

2tens wie soll sie bewirkt werden?

1.

Es ist auffallend, B.R. wie fehlerhaft die gegen-
wärtige politische Eintheilung Helvetiens ist, wie sehr sie

gegen alte Regeln der Staatsw.rthschaft, ja sogar wider
die ersten Grundsätze der repräsentativen Verfassung
anstößt. Die Bestandtheile der schweizerischen Eidge-
nosscnschaft waren kleine unabhängige Freistaaten, die
ohne zusammenhängenden Plan hin und wieder sich

bildeten, durch ungleiche Schiksake, verschiedenes
Waffcnglück oder durch Industrie erworbenen Wohlstand
vergrößerten und csnsolidirten, deren Grenzen auf die



unregelmáffigste Weise i» einander verschlungen wa-
reu, deren Ausdehnung in dem größten Mißvcrhalk-
«:sse sand, deren Einwohner sich gegenseitig wenig
over gar nicht kannten.

Der Entwurf jener Staatsverfassnng, die diese
einzelnen unabhängigen Theile in ein Ganzes, in einen
nncheilbarcn Staarskörpcr zusammenschmelzen sollte,
wurde unter dein Drang der Umstände in äusserster
Geschwindigkeit abgefaßt; die menschenfreundliche Ab-
ficht lag dabei zum Grund, wo möglich, die Révolu-
tien, welche die neue politische Organisation Helveti-
liens erfoderte, nicht durch Gewalt der Waffe«, nicht
durch Blutocrgiessen zu bewirien, sondern durch frciwil-
iige Zustimmung des Schwcizervolkes. Daher entsprang
daS "Mißverhältnis', daß Kanronc, die kaum von
gooso bis 40000 Seelen bewohnt werden, 12 Rcpra-
tentante» in das gesezgebende Korps dcpnt-rtcn wah-
rend eine Bcvöllrruua von 132000 Menschen dur-y
die neiüliche Zahl reprafeutirr wurde. Daher sind ge-
«zeuivartig die KantonSobrigkeiten in gleicher Zabl fur
die ASailitisiration eines 85 Qnadratmeilen haltenden
Erdstriches, wie fur die Verwaltung über 9. Da-
l:er kosten die obern öffentlichen Beamten eines Kan-
rons dem Natioualsiüaiz die nemliehe Summe wie
d.e eines ander:'., weicher doch das fünf bis sechsfache

zu den öffentlichen Bedürfnissen beitragt. Deswegen
war die schwierige die langwierige Operation àcr
Fu'.idaiueuîaîeiniheilting unmöglich; deßwegen muß-
kn auch die alien Gewohnheiten die angcerbten Be-
griffe des Volles in Betreff seiner bisherigen bürger-
lichen Gesellschasieu verfchvm werden, wen» man den
gewünschten Zwck nicht verlieren woltte, daß jeder
einzelne Freistaar nach und nach seine Umschaffung bc-

wer! stell size, und sich sukzeßio an das neue Ganze fried-
inch -anschließe.

B. R. die Konstitution, zu deren Einführung «och
dem vorqesizten P aue pne f.mi ràafte Eintheiluug der
»euru Repabi'k unausmeidl-ch war, giebt uns aber
selbst in dem zve tu- Tu. § tü und 13 sehr bestimmt
dar MögÜchkeu an d.e Ha ,d d-ewu Gebrechen unsrer
politischen Eiurichiimg adzuheiirn, wie ich wener
unten »usftth,lisser zu z wen dir Ebre haben werd,.
Unsre Pflicht, nnire henige Pflicht ist es nun, dieses
Vesugmß zum Wohl dis Best.s ;u dcm'tziU, dessen

Zulranen uns w« um u S>cllve,tic»<-N berufen hak.

Das Gescz soll Hclvetien eine z-vcsiuäß-ge Eiuiheiluna
roi zeich neu ; die Gesizgeber lo!!.n dabei allen Local
».eist, alle VoiUiih.lle alle N-'beaabsichtrn velkäuqncn
und einz«.; das «Hob! des Ganzen. die Auftechihab
lung linjrcr neuerworbeneu Freiheit und Ge Bescsti

gang der Grundsahe, auf die sich diese stützet, zum

Aug.ti.uerk wählen! nemiich bürgerliche Gleichheit,
Einheit des Ganzen. pâkHc Verbrüderung der ein-

zelnen Theile, dir zu dieser sichrer.

Daß wir aber wesentlich auf diesen Zwek hin
dringen, wenn wir dir jezigc Zahl der Kantone bei

einer neue» Eincheilung Helvett'ens verringert«, glaubt
ihre Kommission unläugbar; wenn wir die auffallend«
sten Vortheile aus ihren verschiedenen Gesichtspunkt
ten untersuchen, cie der Republik durch diese Maaß«
regel zufliesscn.

Einer der wesentlichsten dieser Gesichtspunkte ist
unstreitig der politische j nichts ist der Moralität der
Individuen gefährlicher als Egoismus, dem Staat/
Cautonsgeist.

Die verschiedenen Skaatskorper, anS denen vo»
malS die Schweiz zusäinmcngesejt war, bildeten sich

in einem Zeitalter, «n welchem der politische Egoist
mus, oder mit ander» Worten der Lokalitätsgeist auf
seine höchste Stuffe gestiegen war; dieß erhellet au<
c-ner Menge Municipalgefttzen jenes Zeitalters, die
eine barbarische die Menschheit entehrende Berschie«
denheit der Rechte Einheimischer gegen Fremde feste

sitzen. Die Politik unsrer bisherigen Regenten, die
S.'aatsvcrfcssuag der schweizerischen Eidsgenossenschaft
nährte diesen engherzigen Lokalgeist vielmehr, als daß
er mit dem Fortgang der allgemeinen Aufklärung Eu«
ropens hätte abnehmen und schwinden sollen. Jeder
Staatsbürger betrachtete bloß den Ort, wo er ver«
bürgert war, höchstens den Canton, in welchem dieser

läge, als sein Vaterland; die übrigen Bewohner die«

sis Cantons ausser seiner Gemeinde als Stiefbrüder,
die Einwohner andrer Cantone gar als Fremde. Ost
erregte sogar ein Unstern, der einen Canton betraf,
heimliche Freude bei einem ander», der seine Grösse,
seinen Wohlstand mit neidischen Augen betrachtet hatte.

Kein Zug d.s Nationalcharaklers kann aber uns«

rer neuen Verfassung gefährlicher uns nachtheiliger
seyn, als oben dieser Kantons' und Lokalgeist. Iezt
da Helvetic» nur einen Staat ausmacht, sollen sich

auch alle seine Bewohner zu einem einigen Bruder«
volt bilden; Ein Interesse soll uns beleben: Der
Bewohner des Lemans und der am Ufer des Boden«
sees sind Glieder einer Kette; dieser kann nicht le>«

den, nicht glükl ch und ruhig seyn, ohne daß jener
die Rükwirkung seines Glüks oder Ungemachs mit«
empsinde. Erst dannzumal, Bürger Gesezgeber, wen»
«eh derjenige Cantonsgeist, der dießmalige Lokalpa«
lliolismus erweitert und ganz Hclvcttcn umfasse»

wnd, — erst dei'.nzumal stehe untre Verfassung auf
Gruiitpsiiieru, die unerschütterlich sind, wie unsre

A p« ».

Und zu diesem grossen Ziele führt uns die V«r«

Minderung der Cantone wesentlich. Es ist in der Na«

lur des Menschen gegründet, daß sich alte Begriffe
unwiderstehlich an Gegenstände reihe», die uns diesel«

ben zuerst eingeflößt oder anfgcwekt haben; so lange
noch'die alte Cantonselnkheiiung vor den Augen der
Helvetier liegt, so lang die Kancone noch ganz oder

zum Theil in ihrer vormaligen Gestalt und Benennung
verhauten sind, so länge werden sich auch die alte»



Begriffe, Anhänglichkeiten, Vorurtheile, Anmaßun-
gen, kurz der Kantonsgeist und sein Gefährte der
Föderalismus, erhalten und fortpflanzen.

Wir haben das grosse Beispiel -Frankreichs vor
Augen; bloß die neue Eintheilung dieses mächtigen
Staates kennte aus den einzelnen vormal-gcn Pro;
dinzrn jenes furchtbare Ganze schaffen, konnte jenen
Gcmeingeist herbeiführen, der durch ungeheure Auf
vpferuugea und Aeusserungen von Kraft, die Welt in
Staunen sezte.

Laßt uns also, Bürger Repräsentanten, die vor-
maligen Grenzen der Kantone auflösen die der Zu
fall bildete, und die die allererst« Stütze des Fode-
ralismus sind.

Dagegen muß eine neue auf die Lage und Be
vvlkerung berechnete Haupteinlheiluug deS helvetischen
Bodens Menschen vereinigen, die bisher durch Vcr
sch-edcnheit der Interessen, Regierungsform, Rclt
gion und einer Menge Nebenumstände in kleinere
Ctaatsgts lischasten von einander gesondert waren;
neue Benennungen müssen die nenen Abtheilungen
bezeichnen, damit auch dieser Keim zu Anmaßungen
verschwinde, und kein vormaliger Kanton durch Bei
beHaltung seines alten Namens einen auch nur etnge
bildeten Vo-zug vor dem andern erhalte, der bei
Verminderung ihrer Anzahl wegfiele«

Vielleicht wendet man ein, die vormaligen Gren
jen und Namen der Cantone können verändert und
dem ungeachtet ihre Zahl beibehalten werden. Frei
lich; allein der Kern, die Grundlage einer solchen
Abtheilung wurde immer ungefehr die nervliche blei
ben,^ und bloß die Peripherie, der äussere Umkreis
Verändernngrn leiden; die Hauptabflcht würde hie
durch verfehlet, die Reform unvollständig, daS ganze
Unternehmen ein bloßes F-ikwerk, und die zu Hossende
Wirkung auf den Geist des Volkes, seine engere Ver-
blndung vereitelt. Zudem hätte die Ausführung dieses
Systems besonders in einigen Gegenden der Schweiz,
wo mehrere allzuklcine Cantone beisammen liegen, fast
nnubersteigliche Hindernisse, weil man dieselben auf
keiner Seite vergrössern könnte, obne die anstoßenden
dadurch auf nichts zu reduzieren. Niemals könnte daS
jezige Mißverhältnis ganz gehoben und durch Ueber,
eiustimmuiig der einzelne» Abtheilungen unter sich,
Ebenmaß und Harmonie in das Ganze gebracht werden.

II.
Aber es ist noch ein zweiter Hauptgesichtspunkt

ver die Verminderung der Cantone und die Vergrös
serunq ihrer ersten unterabrheilungen. d r D-strikte,
als dringend darstellt, ncniüch der ökonomische.

Unier Land ist arm; die Fruchtbaikeit des Bo-
bens muß durch eisernen Fleiß, durch die beharrlichste
Cultur erzwungen werden; msser .Handel, unsre In-
dustriezweige huben durch den Krirg, der seit niedren:
wahren Europa verheeret und alle bisherige, Verhalts

nisse der Völkerschaften desselben in ihren Gründkagtn
erschüttert, ansserordentlich gelitten; noch fühlen wir
die Stöße unserer eignen Staatsumwälzung, die be»

sonders einigen Gegenden Wunden schlüge, zu deren
Heilung thätige Hilfe aus dem Nanoiialschaz. im«-»!-
behrlich ist. Ein Theil des helvetischen Volkes, de?

bisher dinglichen Abgaben unterworffen war, Host
und fordert von der R Volution Erleichterung diese?
alten Lasten; der andere Tbell hmgegen kannte d a

Auflagen meist bwß dem Namen nach und würde ni:
einer Staatsverfassung anhänglich werden, die ihn
damit überladen wollie. Gröstmvzl chc O-konomie in
den Staalsavsgaben ist also dringende Pflicht für imS.

Und doch Muß der Vertheidigungsstand Helvctiens
auf einen rcsprktabiern Fuß gesfjt werden als den
bisherigen, dessen Uuzu'.ängl.ichkcit, aller kriegerischen
Anlagen unsers Volkes ungeachtet, die Erfahrung der
lezten Monate.uns bewiesen hat; und doch erfodrrt
thätige Unterstützung der verschiedenen Gewerbs- und
Nahrungszweige im Innern, des Erziebunaswesrns,
der Armuth einzelner Individuen sowohl als ganzer
Bezirke, grössere Summen als niemals vorher.

Es fragt sich also, wo kann erspart werden,
ohne daß dabei der Nachtheil grösser seye, alS die
erwachsenden Vortheile?Sicher nicht durchHcra^sctzung
derGeha te der öffentlichen Beamten,denn dirsnA-Swe-z
würde zur »nmitteibaren Folge, Aristokratie des Reich-
thums, Reiz zur Bestechlichkeit und lauere Betreibung
der öffentlichen Angelegenheiten nach sich ziehen. Der
Mann, der seine ganze Zeit, alle seine Kräste dem
Vaterland widmen soll, muß auch von der Nation
für sich und die Seiuigen ausser Nadrungsscrgcn ge«
sezt und so bezahlt werden, daß er ans eine der Stelle
angemessene Weise leben könne, die idm das Zutraun»
des Volkes übertragen. — Aber in Vermin de-
rung der Anzahl dieser öffentstchen Beamten liegt
das wahre Mittel der Nation Summen zu ersparen,
und zugleich den Gang der Verwaltungen, der Re-
gierung und G.rechügkeitspflege zvckmaßiger, gleich-
förmiger und schneller zu er,ielen.

Warum svllrcn in der einen Gegend è'nes a?»

Cultur wenig verschiednen^ Landes, die versassungs«
mäßigen Kautonsanchor täten sur eine Bevölkerung
von ooo Seelen und einen Erdstrich von 85
QuadratMtilcn, hinreichen und vollkommen hin-
reichen! aber in d r andern die gleiche Zahl auf
go,ooo Bewohner und 9 Quadratmeile», dennoch
nöthig seyn?

Bald wird die Verschiedenheit der Civil- und
Crimiiialgrs das iinumqäng'iche Bedürfniß gewisse

Enget Heiken fder G^nid zu erkennen, die ans de?

Abweichung ihrer bürgerlichen Errichtungen her-
stammien. durch die uunin hrige Eiubeit der Regie-
rung, durch Abfassung allgemeiner Gesezbücher gehs-
beii wcrdrn.

Dir Nation gewinnt aber nicht nur durch die



Verminderung ber Cantons die Besoldung aller obern
Camonsaulhoritäten, ihrer Secretariate und Abwar-
ter (blutzàrs), fondern überdicß noch den Unterhalt
einer Menge akzessorischer Anstalten, Gebäude und
Ntbeàaiîtter, die zwar zu jeder einzelnen Einrich-
tung erforderlick) werden, allein mit den nemlichen,
»der doch wenig beträchtlichern Unkosten, einer weil
grosser» Ausdehnung sähig sind. Auch werben da
durch alle Mmisteriaibureaux, die jczc mit einer un
gehenern Correspondenz überladen sind, wesentlich er-
leichtert.

Freilich werden die Regiermigsstâtthàr und
Verwaliuligskammem der neuen Cantone, welche
durch Verminderung der gesammten Anzahl erweitert
werden, das Personale ihrer Bureaux in etwas ver-
mehren müssen; allein dieser grössere Aufwand besteht
im Grunde nur in Copistcn, die eine maßige BcZah-
lung ziehen, und ist in gar keinem Verhältniß mit
der dadurch zu bewirkenden Ersparniß. Denn dieß die
Gehalte der obern Authoritäten und ihrer Chefs de

Bureaux, ohne die übrigen Schreiber, Weibel u. d.
gl. belaufen sich jahrlich gegen zioc-o Franken in je
dem einzelnen Canton, mithin steigt die Summe von
sieben Cantons, weiche nach den Gedanken der Com
Mission eingehen könnten, ohne allen Nebenaufwand
allem auf mehr als 215,000 Franken an.

lleberdieß kann auch durch Vergrößerung derjtni-
gen Distrikte, die wirklich ausser allem Verhältniß mit
andern stehen, eine nicht unbeträchtliche Anzahl von
Distrikisstatthaltern und Kcrichtspersonen vermindert,
und ihre Besoldungen der Nation erspart wei den.

Vielleicht möchte man aber gegen alle diese in die
Augen fallenden Vortheile, welche der Nation durch
Verringerung der Zahl der Cantone zufließen, den

-Einwarf machen: die von dem helvetischen Volk an-
genommene Constitution bestimme die Zahl der Can-
tone, im §18; es könne also dieselbe nicht anders
abgeändert werden als auf die im eilsten Titel der
Konstitution vorgeschriebene Weise, nemlich auf den
Vorschlag des Senates, nach Verlauf von fünf Iah-
ren, und unter Genehmigung der Urversammlungcn;
der Sinn des § 16 der Konstitution gehe nur dahin,
daß die Grenzen, nicht aber die Anzahl der Kau
tone selbst, durchs GeftZ vcraudert oder berichtiget
werden können. Dieser Einwnrf ist wichtig, Bürger
Repräsentanten, weil er sich auf die Konstitution be-

ruft, die uns heilig seyn sell. Er muß also auf eine

Art widerlegt und sein Ungruud gezeigt werden, die
keinen Zweifel übrig lasse; dieß ist aber Nicht schwie

rig, wenn wir die beiden Fragen, welche in diesem

Vorwarf enthalten sind, aufmerksam und bedächtllch
untersuchen. Der § 16 unsrer Etaatsverfastung lau-
tct in einer genaue» UcbcrsclMig des französischen Ur
tertes: „die Grenzen der Kantone. Dlstr-kte, Ge
mcilldcn'rind Sektionen können durch das Gesez vcr>

äpdcrt oder berichtiget werden.^'

Vorerst nun laßt sich der Ausbruk. das Gesez
kann die Grenzen der Kantone verändern, nach dem
allgemeinen Sprachgebrauch eben so leicht dahin ver-
stehen, daß eine solche Aenderung der Grenzen selbst
einen Kanton gänzlich aufheben könne, als aber auf
die eMgegengesezte Weist.

Der Z sagt kein Wort über die Art, wie diese
Grenzen verändert werden können; er macht nicht
den entferntesten Vorbehalt, daß etwa dem ungeach-
tet alle zusammenstoßenden Kantone in ihrem tvesent-
lichen subsistieren sollen, oder dergleichen etwas, son-
dcrn er ertheilt dem Gesez die unbedingte, uneinge-
schränkte Freiheit, die KantonsgrenM zu verändern.

Wer aber die Grenzen Mehrerer Abchenungen
eines Landes unbedingt abändern und neue vor-
zeichnen kann, der kann diese neuen Grenzen offenbar
auch so beschreiben, daß dadurch selbst eine oder inch-
rere der alten Abtheilungen verschwinden und wegfallen.

Schon ans diesem Gesichtspunkt könnte der 16 §
höchstens als zweifelhaft angesehen werden, dieWaag-
schaale beider entgegenlaufender Meinungen könnte
höchstens inne stehen; dann muß aber das Heil, der
Vortheil des Vaterlandes, vor den Augen sowohl der
Vernunft als des aufgeklärten Patriotismus ein ent-
scheidendes Ausgewicht geben, muß auf das nämliche
Resultat uns hinführen.

Aber der Sinn dieses § kann auch m'cht dem
mindesten Zweifel unterworfen bleiben, wenn wir ihn
aus dem Gesichtspunkts seines Zusammenhanges
prüfen.

Er verordnet: »Die Grenzen »derKantone, Di-
strikte, Gemeinden und Sektionen von Gemeinden
können durch das Gesez verändert und berichtigt wer-
den." Das Gesez erhält also hier durch die Constitu-
tion uuläugbar die nämliche Besugniß, durchaus die
gleiche Vollmacht zu Bildung der Kantonsgrenzen,
zu Verzeichnung der Distrikte, Gemeinden und Sektio-
nen, denn alle diese stuffenweifen Abtheilungen sind
unter einem und pünktlich dem nämlichen Dispositive
begriffen. — Von zweien nun eins! — Entweder
kann auch die Anzahl der Distrikte, Gemeinden und
Sektionen Helvetiens, zufolge dieses § nicht durch das
Gesez geändert werden; oder das Gesez ist eben so-

wohl befugt, die Zahl der Kantone zu verringern.
Wer könnte aber diesen erstem Saz mit Vernunft

behaupten? — Wahrend zur Zeit der Abfassung dieses
Artikels und seiner Annahme durchs Volk, keine con-
stitutionellen Distrikte, Gemeinden und Sektionen auch

nur vorhanden waren, während alle diese Eintheilun-
gen der Schöpfung durchs Gesez, unbedingt anheim
fielen. —

Wer könnte behaupten, wir hätten das Recht
nicht, zwei übermassig kleine ansiossende Gemeinden zu
vereinigen? oder zwei allzuschwache Sektionen durchs
Gesez in eine umzuwandeln? — Unmöglich! — son-
der der uiizweifelbare Sinn jems K ist, daß das Ge-



fez eben so wie die Zahl ber Distrikte, der Gemein-
den, der Sektionen vermindern, eben so auch die der
Kantsue heruntersetzen könne.

Auch der zweite von der Constitution hergeleitete
Cinwurf, wegen der darinn bestimmten Zahl der Kam
tose, ist von keinem grösser» Gewicht.

Der i8te Z gebietet, daß die Zahl der Kantone,
falls sich Bündten mit uns vereinigen wolle, xrovi-
àement, das heißt vorläufig, ein und zwanzig
seyn solle.

Eine vorläufige Verfügung ist aber doch offenbar
keine solche unabänderliche Regel, kein eigentliches
Cvnsiitutionsgesc;,. das als Grundveste eines Staa-
tes betrachtet werden muß; sondern eine Vorschrift,
welche bloß für den Zeitpunkt gegeben wird, ms der
Gegenstand mit gehöriger Ueberlegung und von ge-
bührendem Orte aus eigentlich bestimmt werden kann.
So verordnet der vorgehende i?ke Artikel mit dem
nämlichen Ausdruk provisoirement, daß Luzern (nach-
her in Arau umgewandelt) der vorläufige Hauptort
Helvetians seyn solle und erläutert zugleich mit be-
stimmten Worten, was der Sinn jenes Ausdruks —
vorläufig —> nemlich, daß dem Gesetz die eigentli-
che Bestimmung zukomme. Tollte nun das nemliche
Wort in dem unmittelbar darauf folgenden § einen
andern Sinn haben, einer andern Auslegung fä-
hig seyn?

Laßt uns aber einen Blik auf die gegenwärtige
Beschaffenheit der Cantonseintheilung unsers Vater-
landes werfen, und sie mit derjenigen vergleichen, wel-
che die Constitution vorläufig festsezte! — Ein
neuer Kanton von welcher sie keine Erwähnung thut,
bildete sich während dem Laufe der Revolution; die
vormaligen freye« Aemter, welche zum Canton Zug
getheilt waren, gründeten ohne dieses den jezigen Can-
ton Baden. Zug, Uri, Schwiz, Unterwalden, Sar-
gans, Appenzell und St. Gallen, die nach dem zwey-
ten Titel der Constitution acht verschiedene Cantone
ausmachten, sind nun in die drey des Sentis, der
Linth und der Waldsiätte vereinigt. Statt ein und
zwanzig haben wir wirklich nur achtzehn Cantone.

^
Diese Thatsachen beweisen wohl unumstößlich,

saß die Zahl der Cantone verändert, vermehret oder
vermindert werden könne. Der große Rath hat diesen

> Grundsaz durch förmliche Beschlüsse geheiliget und
diese sind auch^würklich in Kraft und Exekution gesezt
Worden.

Bürger Repräsentanten i Mit voller Ueberzeugung
daß dadurch die Kraft und Festigkeit unsrer neuen Ver-
sassung, so wie das Wohl des Landes wesentlich be-
fordert und hingegen der Constitution auf keine Weise

zu nahe getreten werde, rächet Ahnen also ihre Cvm-
mission, die Zahl der Cantone bey der neuen Einthei-
lung des gegenwärtigen Umfangs der helvet. Regierung
auf eilfe zu bestimmen. Diese Mittel - Zahl aus den
verschiedenen Vorschlägen, welche theils niedriger,
theils höher gemacht wurden, vereinigte die größte An-
zahl Stimmen der Commissions - Glieder. Sie würde
Cantone von 160,000 bis 170,000 Seelen bilden. Sie
ist auch einer schiklichen Anwendung in der Exekution
sehr fähig.

Allein B. Gesezgeber! Die beste, die heilsamste
Anstalt kann Nachtheil und Verderben zur Folge hä-
ben, kann in ihrer Ausführung scheitern, wenn sie zu
unrechter Zeit unternommen wird, oder nicht genug
vorbereitet ist. Besonders zu einer so wichtigen weit-
umfassenden Einrichtung ist es unentbehrlich den Zeit-
punkt sorgfältig zu wählen, das Volk zuvor über sein
wahres Interesse aufzuklären, und dasselbe dadurch auf
die vorhabende Veränderung vorzubereiten.

Ist aber der gegenwärtige Zeitpunkt hiezu geschikt?
hat das helvetische Volk die Stimmung welche zu
einem glüklichen Erfolge unumgänglich nöthig ist? —
Ich antworte auf beide Fragen mit — Nein!

Nach der Regel sind alle Neuerungnn, deren
Nuzen dem Individudium nicht sogleich und ohne ei-
nigen Schatten in die Augen fällt, der Anhänglichkeit
unsers Volkes an die Gewohnheiten der Vater, seiner
angeerbten Beständigkeit zuwieder. Sie beunruhigen,
verwirren und hemmen wenigstens für den Augenblik
den Gang der Geschäfte.

(Die Fortsetzung folgt.)

Vollziehungsdirektorium.
Zm Namen der helvetischen einen und nn-

theilbaren Republik.

Beschluß.
Das Vollziehungsdirektsrium in Betrachtung,

daß das Gesez vom iy. Weinmonat alle Ehehastent-
Innungs- und andere Gewerbs-Vorrechte ohne Aus?
nähme aufgehoben hat, indem dieselben mehr auf den

besonderen Vortheil ihrer Bestzer als auf den allge-
meinen Nuzen abzw.kten, und die bürgerliche Frei-
heit, die Vervollkommnung der Künste und den Ge-

werbsfleis auf eine mit unserer Verfassung unerträg»
liche Weise beschränkten.

In Betrachtung, daß nichts destowemger diese-

nigen Gewerbe, welche auf die Gesundheit des V»Ä
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